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▼B
RICHTLINIE 2000/75/EG DES RATES

vom 20. November 2000

mit besonderen Bestimmungen für Maßnahmen zur Bekämpfung
und Tilgung der Blauzungenkrankheit

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 92/119/EG des Rates vom 17. Dezember
1992 mit allgemeinen Gemeinschaftsmaßnahmen zur Bekämpfung
bestimmter Tierseuchen sowie besonderen Maßnahmen bezüglich der
vesikulären Schweinekrankheit (1), insbesondere auf Artikel 15 zweiter
Gedankenstrich,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 15 der Richtlinie 92/119/EWG sind spezifische
Maßnahmen zur Bekämpfung und Tilgung der Blauzungenkrank-
heit festzulegen.

(2) Die epizootiologischen Merkmale der Blauzungenkrankheit sind
mit denen der Pferdepest vergleichbar.

(3) Der Rat hat die Richtlinie 92/35/EWG zur Festlegung von
Kontrollregeln und Maßnahmen zur Bekämpfung der Pferde-
pest (2) festgelegt.

(4) Für die Maßnahmen zur Bekämpfung der Blauzungenkrankheit
sollten daher in den Grundzügen die Maßnahmen der Richtlinie
92/35/EWG zur Bekämpfung der Pferdepest als Modell dienen,
wobei die erforderlichen Anpassungen zur Berücksichtigung der
spezifischen Aufzuchtbedingungen der für die Blauzungenkrank-
heit empfänglichen Arten vorzunehmen sind.

(5) Für die Verbringung empfänglicher Arten, ihres Spermas, ihrer
Eizellen oder ihrer Embryonen aus Gebieten, die nach Auftreten
der Seuche bestimmten Beschränkungen unterliegen, sollten
daher besondere Regeln festgelegt werden.

(6) Die Bestimmungen des Artikels 3 der Entscheidung 90/424/
EWG des Rates vom 26. Juni 1990 über bestimmte Ausgaben
im Veterinärbereich (3) gelten bei Auftreten der Blauzungen-
krankheit.

(7) Es ist ein Verfahren vorzusehen, mit dem eine enge Zusammen-
arbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission
geschaffen wird —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

In dieser Richtlinie sind die Kontrollregeln und Maßnahmen zur
Bekämpfung und Tilgung der Blauzungenkrankheit festgelegt.
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Artikel 2

Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten folgende Begriffsbestim-
mungen:

a) „Betrieb“: landwirtschaftlicher oder anderer Betrieb, in dem dauer-
haft oder vorübergehend Tiere von Arten aufgezogen oder gehalten
werden, die für die Blauzungenkrankheit empfänglich sind;

b) „empfängliche Art“: alle Wiederkäuerarten;

c) „Tier(e)“: Tier(e) einer empfänglichen Art, mit Ausnahme von
Wildtieren, für die nach dem Verfahren des Artikels 20 Absatz 2
besondere Vorschriften festgelegt werden können;

d) „Besitzer/Halter“: jede natürliche oder juristische Person, die
Eigentümer von Tieren ist bzw. entgeltlich oder unentgeltlich für
deren Haltung zuständig ist;

e) „Vektor“: Insekten der Spezies „culicoïdes imicola“ oder jedes
andere Insekt der Spezies culicoïda, die die Blauzungenkrankheit
übertragen kann; die Feststellung erfolgt nach dem Verfahren des
Artikels 20 Absatz 2 nach Stellungnahme des Wissenschaftlichen
Veterinärausschusses;

f) „Seuchenverdacht“: das Vorliegen eines klinischen Anzeichens der
Blauzungenkrankheit bei einer der empfänglichen Arten vor dem
Hintergrund epizootiologischer Daten, die ein Auftreten dieser
Krankheit als denkbar erscheinen lassen;

g) „Seuchenbestätigung“: die auf Laborbefunde gestützte Feststellung
der zuständigen Behörden, dass in einem bestimmten Gebiet das
Virus der Blauzungenkrankheit zirkuliert; bei epizootiologischem
Auftreten der Krankheit kann die zuständige Behörde die Seuchen-
bestätigung auch auf klinische und/oder epizootiologische Befunde
stützen.

h) „zuständige Behörde“: für die Durchführung der veterinärrechtli-
chen Kontrollen zuständige Zentralbehörde eines Mitgliedstaats
oder eine von dieser damit beauftragte Veterinärstelle;

i) „amtlicher Tierarzt“: von der zuständigen Behörde bestellter Tier-
arzt.

Artikel 3

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständige Behörde zwin-
gend und unverzüglich von einem Verdacht, dass das Virus der
Blauzungenkrankheit zirkuliert, oder der Bestätigung eines solchen
Verdachts benachrichtigt werden muss.

Artikel 4

(1) Befinden sich in einem Betrieb in einem Gebiet, für das keine
Beschränkungen im Sinne dieser Richtlinie gelten, ein oder mehrere
blauzungenverdächtige Tiere, so tragen die Mitgliedstaaten dafür
Sorge, dass der amtliche Tierarzt unverzüglich die amtlichen Untersu-
chungsmaßnahmen durchführt, um das Vorliegen der Krankheit zu
bestätigen oder zu widerlegen.

(2) Nach Eingang der Verdachtsmeldung ergreift der amtliche Tier-
arzt folgende Maßnahmen:

a) Er stellt jeden seuchenverdächtigen Betrieb unter amtliche Überwa-
chung.

b) Er veranlasst, dass

i) alle Tiere jeweils unter Angabe der Anzahl bereits verendeter,
infizierter oder ansteckungsverdächtiger Tiere amtlich erfasst
werden und diese Zählung ständig auf den neuesten Stand
gebracht wird, um alle im Verdachtszeitraum geborenen oder
verendeten Tiere zu erfassen; diese Daten sind auf Verlangen
der zuständigen Behörde vorzulegen und können bei jeder
Kontrolle überprüft werden,
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ii) die Orte erfasst werden, die das Überleben des Vektors begün-

stigen oder ermöglichen, insbesondere die Orte, die seine
Vermehrung begünstigen,

iii) Nachforschungen zur Epizootiologie gemäß Artikel 7 angestellt
werden.

c) Er stattet den betreffenden Betrieben regelmäßige Kontrollbesuche
ab; dabei führt er eine gründliche klinische Untersuchung oder eine
Autopsie der seuchenverdächtigen oder verendeten Tiere durch und
führt zur Bestätigung des Krankheitsbefunds erforderlichenfalls
Laboruntersuchungen durch.

d) Er sorgt dafür, dass

i) jede Verbringung von Tieren aus dem oder den betroffenen
Betrieben oder in diesen oder diese Betriebe verboten wird,

ii) die Tiere zu den Zeiten, zu denen die Vektoren aktiv sind, in
Stallungen untergebracht werden, sofern seines Erachtens die
erforderlichen Mittel für die Durchführung dieser Maßnahme
verfügbar sind;

iii) die Tiere, die Gebäude, in denen sie untergebracht sind, sowie
die Umgebung (insbesondere Orte, die ökologisch günstig für
die Erhaltung von Culicoïdes sind) regelmäßig mit zugelassenen
Insektiziden behandelt werden. Die Häufigkeit dieser Behand-
lungen wird von der zuständigen Behörde unter
Berücksichtigung der Remanenz des verwendeten Insektizids
und der klimatischen Bedingungen festgelegt, um Angriffe der
Vektoren so weit wie möglich zu vermeiden,

iv) die Körper von im Betrieb verendeten Tieren gemäß der Rich-
tlinie 90/667/EWG des Rates vom 27. November 1990 zum
Erlass veterinärrechtlicher Vorschriften für die Beseitigung,
Verarbeitung und Vermarktung tierischer Abfälle und zum
Schutz von Futtermitteln tierischen Ursprungs, auch aus Fisch,
gegen Krankheitserreger sowie zur Änderung der Richtlinie 90/
425/EWG (1) vernichtet, beseitigt, verbrannt oder vergraben
werden.

(3) Bis die Maßnahmen gemäß Absatz 2 getroffen sind, ergreift der
Besitzer oder Halter von seuchenverdächtigen Tieren die erforderlichen
Schutzmaßnahmen, um den Bestimmungen von Absatz 2 Buchstabe d)
Ziffern i) und ii) nachzukommen.

(4) Die zuständige Behörde kann die Maßnahmen gemäß Absatz 2
auf andere Betriebe ausdehnen, wenn Standort, geografische Lage
oder Kontakte mit dem seuchenverdächtigen Betrieb eine Ansteckung
befürchten lassen.

(5) Über Absatz 2 hinaus können für Naturreservate, in denen die
Tiere frei leben, nach dem Verfahren des Artikels 20 Absatz 2 beson-
dere Vorschriften festgelegt werden.

(6) Die in diesem Artikel vorgesehenen Maßnahmen werden von
dem amtlichen Tierarzt erst aufgehoben, wenn der Seuchenverdacht
von der zuständigen Behörde entkräftet wurde.

Artikel 5

Impfungen gegen die Blauzungenkrankheit dürfen nur nach dieser
Richtlinie durchgeführt werden.

Artikel 6

(1) Wird das Vorliegen der Blauzungenkrankheit amtlich bestätigt,
so trifft der amtliche Tierarzt folgende Maßnahmen:

a) Er veranlasst die Schlachtungen, die für eine Verhinderung der
Ausdehnung der Seuche für erforderlich gehalten werden, und setzt
die Kommission davon in Kenntnis.
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b) Er lässt die Körper dieser Tiere gemäß der Richtlinie 90/667/EWG

vernichten, beseitigen, verbrennen oder vergraben.

c) Er dehnt die Maßnahmen nach Artikel 4 auf die Betriebe in einem
Umkreis von 20 km (innerhalb der Schutzzone im Sinne von Artikel
8) um den (die) befallenen Betrieb(e) aus.

d) Er leitet die nach dem Verfahren des Artikels 20 Absatz 2 getrof-
fenen Vorkehrungen in die Wege, insbesondere was die
Durchführung eines etwaigen Impfprogramms oder von alternativen
Maßnahmen anlangt. Falls notwendig können die zuständigen
Behörden eines Mitgliedstaats ein Impfprogramm veranlassen; sie
setzen die Kommission davon in Kenntnis.

e) Er lässt Nachforschungen zur Epizootiologie gemäß Artikel 7
anstellen.

In Abweichung von Buchstabe c) können jedoch nach dem Verfahren
des Artikels 20 Absatz 2 Vorschriften für die Verbringung von Tieren
in der Schutzzone erlassen werden.

(2) Die zuständige Behörde kann die in Absatz 1 vorgesehenen
Maßnahmen innerhalb der in Absatz 1 Buchstabe c) genannten Zone
oder über diese Zone hinaus ausdehnen oder diese Maßnahmen
einschränken, und zwar unter Berücksichtigung der epizootiologischen,
geografischen, ökologischen oder meteorologischen Verhältnisse. Sie
setzt die Kommission davon in Kenntnis.

(3) Liegt die in Absatz 1 Buchstabe c) genannte Zone im Hoheits-
gebiet mehrerer Mitgliedstaaten, so arbeiten die zuständigen Behörden
der betroffenen Mitgliedstaaten bei der Abgrenzung dieser Zone
zusammen. Erforderlichenfalls wird die Zone nach dem Verfahren des
Artikels 20 Absatz 2 abgegrenzt.

Artikel 7

(1) Die Nachforschungen zur Epizootiologie beziehen sich auf

a) die Bestimmung der mutmaßlichen Zeitspanne seit der Infektion des
Betriebs;

b) die Ermittlung der mutmaßlichen Ansteckungsquelle im Betrieb
sowie die Ermittlung weiterer Betriebe, deren Tierbestände sich
ebenfalls aus dieser Quelle infiziert oder angesteckt haben könnten;

c) Vorkommen und Verteilung der Krankheitsvektoren;

d) die Verbringung der Tiere aus den oder in Richtung der betroffenen
Betriebe oder die etwaige Verbringung verendeter Tiere aus diesen
Betrieben.

(2) Für die umfassende Koordinierung aller zur schnellstmöglichen
Seuchentilgung erforderlichen Maßnahmen und für die Durchführung
der Nachforschungen zur Epizootiologie-Untersuchung wird ein
Krisenzentrum errichtet.

Die allgemeinen Vorschriften für die Errichtung der nationalen Krisen-
zentren und des gemeinschaftlichen Krisenzentrums werden nach dem
Verfahren des Artikels 20 Absatz 2 festgelegt.

Artikel 8

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die zuständige
Behörde zusätzlich zu den Maßnahmen gemäß Artikel 6 eine Schutz-
und eine Kontrollzone abgrenzt. Bei der Abgrenzung dieser Zonen
sind die mit der Blauzungenkrankheit in Zusammenhang stehenden
geografischen, verwaltungstechnischen, ökologischen und epizootiolo-
gischen Faktoren sowie die Kontrollstrukturen zu berücksichtigen.

(2) a) Die Schutzzone umfasst innerhalb des Gemeinschaftsgebiets
eine Fläche im Umkreis von mindestens 100 km um jeden
befallenen Betrieb.

b) Die Kontrollzone umfasst innerhalb des Gemeinschaftsgebiets
eine Fläche von mindestens 50 km, die über die Schutzzone
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hinausgeht und in der während der vorangegangenen 12 Monate
nicht systematisch geimpft wurde.

c) Befinden sich diese Zonen auf dem Hoheitsgebiet mehrerer
Mitgliedstaaten, so arbeiten die zuständigen Behörden der
betroffenen Mitgliedstaaten bei der Abgrenzung der unter den
Buchstaben a) und b) bezeichneten Zonen zusammen.

d) Erforderlichenfalls können die Schutz- und die Kontrollzone
jedoch auch nach dem Verfahren des Artikels 20 Absatz 2 abge-
grenzt werden.

(3) Die Abgrenzung der Zonen gemäß Absatz 2 kann auf begrün-
deten Antrag eines Mitgliedstaats nach dem Verfahren des Artikels 20
Absatz 2 unter Berücksichtigung folgender Parameter geändert werden:

a) geografische Lage und ökologische Faktoren;

b) Witterungsverhältnisse;

c) Vorkommen und Verteilung des Vektors;

d) Ergebnisse der gemäß Artikel 7 angestellten Nachforschungen zur
Epizootiologie;

e) Laborbefunde;

f) Durchführung von Bekämpfungsmaßnahmen, insbesondere Entwe-
sung.

Artikel 9

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass in der Schutzzone
folgende Maßnahmen angewandt werden:

a) Innerhalb der Zone sind sämtliche Betriebe zu ermitteln, in denen
Tiere gehalten werden.

b) Die zuständige Behörde führt ein Seuchenüberwachungsprogramm
durch, das auf der Kontrolle von Gruppen von Sentinelrindern
(oder ersatzweise von anderen Arten von Wiederkäuern) und der
Überwachung der Vektorpopulationen beruht; dieses Programm
kann nach dem Verfahren des Artikels 20 Absatz 2 festgelegt
werden.

c) Die Verbringung von Tieren aus der Schutzzone ist verboten. Nach
dem Verfahren des Artikels 20 Absatz 2 können jedoch Ausnahmen
von dem Verbot der Verbringung beschlossen werden, und dies
namentlich für die Tiere in einem Teil der Schutzzone, in dem das
Virus nachweislich nicht zirkuliert oder in dem nachweislich keine
Vektoren vorkommen.

(2) In Ergänzung der Maßnahmen des Absatzes 1 kann nach dem
Verfahren des Artikels 20 Absatz 2 oder auf Initiative des Mitglied-
staats, der die Kommission davon in Kenntnis setzt, die systematische
Impfung der Tiere gegen die Blauzungenkrankheit und ihre Kennzeich-
nung für die Schutzzone angeordnet werden.

Artikel 10

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass

1. die in Artikel 9 Absatz 1 vorgesehenen Maßnahmen in der Kontroll-
zone angewandt werden;

2. in der Kontrollzone Impfungen gegen die Blauzungenkrankheit
verboten sind.

Artikel 11

Für die Änderung oder Aufhebung der gemäß den Artikeln 6, 8, 9 und
10 getroffenen Maßnahmen gilt das Verfahren des Artikels 20 Absatz
2.

Artikel 12

In Abweichung von den Artikeln 9 und 10 werden die Vorschriften für
die Verbringungen von Tieren in die und aus der Schutzzone bzw. in
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die und aus der Kontrollzone nach dem Verfahren des Artikels 20
Absatz 2 festgelegt.

Bei der Annahme des Beschlusses nach Absatz 1 werden die für den
Handel geltenden Vorschriften nach demselben Verfahren festgelegt.

Artikel 13

Erweist sich die Blauzungenkrankheit in einer bestimmten Region als
außergewöhnlich virulent, so werden alle zusätzlichen von den betrof-
fenen Mitgliedstaaten durchzuführenden Maßnahmen nach dem
Verfahren des Artikels 20 Absatz 2 beschlossen.

Artikel 14

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständige Behörde die
erforderlichen Maßnahmen ergreift, um die Bewohner der Schutz- und
Kontrollzonen umfassend über die geltenden Beschränkungen zu infor-
mieren, und alle notwendigen Vorkehrungen zur Durchführung der
fraglichen Maßnahmen trifft.

Artikel 15

(1) Jeder Mitgliedstaat bestimmt ein nationales Laboratorium, das
die in dieser Richtlinie vorgesehenen Untersuchungen durchführt. Diese
nationalen Laboratorien sowie ihre Aufgaben und Befugnisse sind in
Anhang I aufgeführt.

(2) Die nationalen Laboratorien nach Anhang I arbeiten mit dem
gemeinschaftlichen Referenzlaboratorium nach Artikel 16 zusammen.

Artikel 16

Das gemeinschaftliche Referenzlaboratorium für die Blauzungenkrank-
heit ist in Anhang II aufgeführt. Unbeschadet der Entscheidung 90/424/
EWG, insbesondere ihres Artikels 28, sind die Aufgaben dieses Labo-
ratoriums in Anhang II Teil B festgelegt.

Artikel 17

Sachverständige der Kommission können, soweit dies für die einheit-
liche Anwendung dieser Richtlinie erforderlich ist, in Zusammenarbeit
mit den zuständigen Behörden Kontrollen an Ort und Stelle durch-
führen. Hierzu können sie durch die Kontrolle einer repräsentativen
Zahl von Betrieben nachprüfen, ob die zuständigen Behörden die
Einhaltung der Vorschriften dieser Richtlinie kontrollieren. Die
Kommission setzt die Mitgliedstaaten von dem Ergebnis der durchge-
führten Kontrollen in Kenntnis.

Der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet eine Kontrolle vorgen-
ommen wird, gewährt den Sachverständigen bei der Erfüllung ihrer
Aufgabe die erforderliche Unterstützung.

Die allgemeinen Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel
werden nach dem Verfahren des Artikels 20 Absatz 2 festgelegt.

Artikel 18

(1) Jeder Mitgliedstaat erstellt einen Krisenplan, aus dem hervor-
geht, wie er die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen
durchführt.

Dieser Plan sollte den Zugang zu Einrichtungen und Ausrüstungen
sowie die Inanspruchnahme von Personal und anderen Mitteln regeln,
die zur schnellen und nachhaltigen Tilgung der Seuche benötigt
werden.

(2) Für die Erstellung der in Absatz 1 genannten Pläne gelten die
Kriterien nach Anhang III. Die gemäß diesen Kriterien erstellten Pläne
sind der Kommission spätestens drei Monate nach Beginn der Anwen-
dung dieser Richtlinie vorzulegen.
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Die Kommission prüft, ob diese Pläne die Verwirklichung des
gesteckten Ziels ermöglichen, und schlägt den Mitgliedstaaten die
gegebenenfalls erforderlichen Änderungen vor, insbesondere um sicher-
zustellen, dass die Pläne mit denen der anderen Mitgliedstaaten in
Einklang stehen.

Die Kommission genehmigt die gegebenenfalls geänderten Pläne nach
dem Verfahren des Artikels 20 Absatz 2.

Die Pläne können nach demselben Verfahren zu einem späteren Zeit-
punkt geändert oder ergänzt werden, um der Entwicklung der Lage
Rechnung zu tragen.

Artikel 19

Diese Richtlinie kann erforderlichenfalls vom Rat auf Vorschlag der
Kommission mit qualifizierter Mehrheit geändert werden.

Die Anhänge werden nach dem Verfahren des Artikels 20 Absatz 2
geändert.

Etwaig erforderliche Durchführungsbestimmungen zu dieser Richtlinie
werden nach dem Verfahren des Artikels 20 Absatz 2 erlassen.

Artikel 20

(1) Die Kommission wird vom Ständigen Veterinärausschuss unter-
stützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel
5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG (1).

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG
wird auf 15 Tage festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 21

Die Kommission kann nach dem Verfahren des Artikels 20 Absatz 2
für einen Zeitraum von zwei Jahren die erforderlichen Übergangsmaß-
nahmen erlassen, um den Übergang zu der in dieser Richtlinie
vorgesehenen neuen Regelung zu erleichtern.

Artikel 22

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
spätestens am 1. Januar 2002 nachzukommen. Sie setzen die Kommis-
sion unverzüglich davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten derartige Vorschriften erlassen, nehmen sie
in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen
Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten
regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der
wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem
unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 23

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
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ANHANG I

A. ►A1 LISTA DE LOS LABORATORIOS NACIONALES DE LA FIEBRE
CATARRAL OVINA — SEZNAM NÁRODNÍCH LABORATOŘÍ PRO
KATARÁLNÍ HOREČKU OVCÍ — LISTE OVER NATIONALE LABO-
RATORIER FOR BLUETONGUE — LISTE DER FÜR DIE
BLAUZUNGENKRANKHEIT ZUSTÄNDIGEN NATIONALEN
LABORATORIEN — RAHVUSLIKE BLUETONGUE LABORATOORIU-
MIDE LOETELU — ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΡΟÏΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ — LIST OF THE
NATIONAL BLUETONGUE LABORATORIES — LISTE DES LABORA-
TOIRES NATIONAUX POUR LA FIÈVRE CATARRHALE DU
MOUTON — ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI PER LA
FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI — NACIONĀLO INFEKCIOZĀ
KATARĀLĀ DRUDŽA DIAGNOSTIKAS LABORATORIJU
SARAKSTS — NACIONALINIŲ MĖLYNOJO LIEŽUVIO LIGOS
LABORATORIJŲ SĄRAŠAS' — A KÉKNYELV BETEGSÉG
DIAGNOSZTIZÁLÁSÁRA KIJELÖLT NEMZETI
LABORATÓRIUMOK — LISTA TAL-LABORATORJI NAZZJONALI
GHALL -BLUETONGUE — LIJST VAN DE NATIONALE LABORA-
TORIA VOOR BLUETONGUE — LISTA LABORATORIÓW
KRAJOWYCH DO DIAGNOSTYKI CHOROBY NIEBIESKIEGO
JĘZYKA — LISTA DOS LABORATÓRIOS NACIONAIS EM RELAÇÃO
À FEBRE CATARRAL OVINA — SEZNAM NACIONALNIH LABORA-
TORIJEV ZA BOLEZEN MODRIKASTEGA JEZIKA — ZOZNAM
NÁRODNÝCH LABORATÓRIÍ PRE ZHUBNÚ KATARÁLNU
HORÚČKU OVIEC (BLUETONGUE) — LUETTELO KANSALLISISTA
LAMPAAN BLUETONGUE-TAUTIA VARTEN NIMETYISTÄ
LABORATORIOISTA — FÖRTECKNING ÖVER NATIONELLA LABO-
RATORIER FÖR BLUETONGUE ◄

Belgien: Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en
Agrochemie (CODA) — Centre d'études et de
recherches vétérinaires et agrochimiques
(CERVA)
Groeselenbergstraat 99 — Rue Groeselenberg 99
B-1180
Brussel — Bruxelles
Tel. (32-2) 375 44 55
Fax (32-2) 375 09 79
E-mail: piker@var.fgov.be

Tschechische Republik: Institute for Animal Health
Pirbright Laboratory
Ash Road, Pirbright
Woking
Surrey GU24 ONF
United Kingdom

Dänemark: Statens Veterinære Institut for Virusforskning
Lindholm
DK-4771
Kalvehave
Tlf. (45) 55 86 02 00
Fax (45) 55 86 03 00
E-post: sviv@vetvirus.dk

Deutschland: Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der
Tiere
Anstaltsteil Tübingen
Postfach 11 49
D-72001
Tübingen
Tel. (49) 70 71 96 72 55
Fax (49) 70 71 96 73 03

Estland: Veterinaar- ja Toidulaboratoorium,
Kreutzwaldi 3051006
Tartu

Griechenland: Ministry of Agriculture
Centre of Athens Veterinary Institutions
Virus Department
Neapoleos Str. 25
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GR-15310
Ag. Paraskevi
Athens
Tel. (30-1) 601 14 99/601 09 03
Fax (30-1) 639 94 77

Spanien: Centro de Investigación en Sanidad Animal INIA-
CISA
D. José Manuel Sánchez Vizcaíno
Carretera de Algete-El Casar, km 8, Valdeolmos
E-20180
Madrid
Tel. (34) 916 20 22 16
Fax (34) 916 20 22 47
E-mail: vizcaino@inia.es

Frankreich: CIRAD-EMVT
Campus international de Baillarguet
BP 5035
F-34032
Montpellier Cedex 1
Tel. (33-4) 67 59 37 24
Fax (33-4) 67 59 37 98
E-mail: bastron@cirad.fr

Irland: Central Veterinary Research Laboratory
Abbotstown
Castleknock
Dublin 15
Ireland
Tel. (353-1) 607 26 79
Fax (353-1) 822 03 63
E-mail: reillypj@indigo.ie

Italien: CESME presso IZS
Via Campo Boario
I-64100
Teramo
Tel. (39) 0861 33 22 16
Fax (39) 0861 33 22 51
E-mail: Cesme@IZS.it

Zypern: Εργαστήριο Αναφοράς για τις Ασθένειες των
Ζώων,
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες1417
Λευκωσία

Lettland: Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs
Lejupes iela 3
LV-1076
Rīga

Litauen: Nacionalinė veterinarijos laboratorija
J.Kairiūkščio g. 10
LT-2021
Vilnius

Luxemburg: Centre d'études et de recherches vétérinaires et
agrochimiques (CERVA)
Rue Groeselenberg 99
B-1180
Bruxelles
Tel. (32-2) 375 44 55
Fax (32-2) 375 09 79
E-mail: piker@var.fgov.be

Ungarn: Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI)
Pf. 2.
Tábornok u. 2.
H-1581
Budapest

Malta: Istituto Zooprofilatico dell'Abruzzo e Molise
Via Campo Boario
IT - 64100
Teramo
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Niederlande: ID-DLO

Edelhertweg 158219 PH
Lelystad
Nederland
Tel. (0031-0320) 23 82 38
Fax (0031-0320) 23 80 50
E-mail: postkamer@id.dlo.nl

Österreich: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei
Haustieren
Robert Kochgasse 17
A-2340
Mödling
Tel. (43-2) 236 466 40-0
Fax (43-2) 236 466 40-941
E-mail: BATSB VetMoedling@compuserve.com

Polen: Laboratorium Zakładu Wirusologii Państwowego
Instytutu Weterynaryjnego
Al. Partyzantów 57
PL-24-100
Puławy

Portugal: Laboratório Nacional de Investigação Veterinária
Estrada de Benfica, 701
P-1549-011
Lisboa
Tel. (351) 21 711 52 00
Fax (351) 21 711 53 836
E-mail: dir.Inlv@mail.telepac.pt

Slowenien: Nacionalni veterinarski inštitut,
Gerbičeva 60
SI-1000
Ljubljana

Slowakei: Institute for Animal Health Pirbright Laboratory
Ash Road, Pirbright
Woking
Surrey GU24 ONF
United Kingdom

Finnland: Danish Institute for Virus Research
Lindholm
DK-4771
Kalvehave
Tlf. (45) 55 86 02 00
Fax (45) 55 86 03 00
E-mail: sviv@vetvirus.dk

Schweden: Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA
S-751 89
Uppsala
Tfn (00-46) 18 67 40 00
Fax (00-46) 18 30 91 62
E-post: sva@sva.se

Vereinigtes Königreich: Institute for Animal Health
Pirbright Laboratory
Ash Road
Pirbright
Woking
Surrey GU24 ONF
United Kingdom
Tel. (44-1483) 23 24 41
Fax (44-1483) 23 24 48
E-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk
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B. AUFGABEN DER NATIONALEN LABORATORIEN FÜR DIE BLAU-

ZUNGENKRANKHEIT

Die nationalen Laboratorien für die Blauzungenkrankheit sind für die Koor-
dinierung der in den einzelnen staatlichen Diagnoselaboratorien angewandten
Standards und Diagnoseverfahren, der Verwendung von Reagenzien und der
Vakzinprüfung zuständig. Zu diesem Zweck

a) können sie Diagnosereagenzien an Diagnoselaboratorien abgeben, die
dies beantragen;

b) kontrollieren sie die Qualität aller in dem betreffenden Mitgliedstaat
verwendeten Diagnosereagenzien;

c) veranlassen sie die regelmäßige Durchführung von Vergleichstests;

d) halten sie Blauzungenvirus-Isolate aus bestätigten Seuchenfällen des
betreffenden Mitgliedstaats vorrätig;

e) bestätigen sie positive Ergebnisse der regionalen Diagnoselaboratorien.
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ANHANG II

A. LABORATORIO COMUNITARIO DE REFERENCIA DE LA FIEBRE
CATARRAL OVINA — EF-REFERENCELABORATORIUM FOR
BLUETONGUE — GEMEINSCHAFTLICHES REFERENZLABORATO-
RIUM FÜR DIE BLAUZUNGENKRANKHEIT — ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟ ΠΥΡΕΤΟ
ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ — COMMUNITY REFERENCE LABORATORY
FOR BLUETONGUE — LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE
RÉFÉRENCE POUR LA FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON —
LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LA FEBBRE
CATARRALE DEGLI OVINI — COMMUNAUTAIR REFERENTIELA-
BORATORIUM VOOR BLUETONGUE — LABORATÓRIO
COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA EM RELAÇÃO À FEBRE
CATARRAL OVINA — LAMPAAN BLUETONGUE-TAUTIA VARTEN
NIMETTY YHTEISÖN VERTAILULABORATORIO — GEMENSKA-
PENS REFERENSLABORATORIUM FÖR BLUETONGUE

AFRC Institute for Animal Health
Pirbright Laboratory
Ash Road
Pirbright Woking
Surrey GU24 ONF
United Kingdom
Tel. (44-1483) 23 24 41
Fax (44-1483) 23 24 48
E-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk

B. AUFGABEN DES GEMEINSCHAFTLICHEN REFERENZLABORATO-
RIUMS FÜR DIE BLAUZUNGENKRANKHEIT

Das gemeinschaftliche Referenzlaboratorium für die Blauzungenkrankheit
hat folgende Aufgaben:

1. Es koordiniert in Konsultation mit der Kommission die Methoden zur
Diagnose der Blauzungenkrankheit in den Mitgliedstaaten, und zwar
insbesondere durch folgende Maßnahmen:

a) Spezifizierung, Haltung und Abgabe von Blauzungenvirusstämmen für
die serologischen Tests und zur Herstellung eines Antiserums;

b) Abgabe von Referenzseren und anderen Referenzreagenzien an die
nationalen Referenzlaboratorien zur Standardisierung der Tests und
der in den einzelnen Mitgliedstaaten verwendeten Reagenzien;

c) Anlage und Aufbewahrung einer Sammlung von Stämmen und
Isolaten des Blauzungenvirus;

d) regelmäßige Durchführung von Tests zum Vergleich der Diagnosever-
fahren auf Gemeinschaftsebene;

e) Sammlung und Klassifizierung der Daten und Angaben über die in der
Gemeinschaft verwendeten Diagnosemethoden und die Ergebnisse der
in der Gemeinschaft durchgeführten Tests;

f) Charakterisierung der Blauzungenvirusisolate mit den fortgeschritten-
sten Methoden, um zu einem besseren Verständnis der Epizootiologie
der Blauzungenkrankheit zu gelangen;

g) Beobachtung der Entwicklungen auf dem Gebiet der Überwachung,
der Epizootiologie und der Prophylaxe der Blauzungenkrankheit auf
der ganzen Welt.

2. Es hilft durch die Untersuchung der Virusisolate, die ihm zur Diagnose-
bestätigung zugehen, sowie durch Viruscharakterisierung und
Nachforschungen zur Epizootiologie aktiv bei der Ermittlung der Herde
von Blauzungenkrankheit in den Mitgliedstaaten mit.

3. Es hilft bei der Ausbildung oder der Nachschulung der Labordiagnose-
sachverständigen, damit eine Harmonisierung der Diagnosetechniken in
der gesamten Gemeinschaft erreicht wird.

4. Es nimmt einen gemeinsamen und gegenseitigen Informationsaustausch
mit dem Weltlaboratorium für Blauzungenkrankheit vor, das von dem
Internationalen Tierseuchenamt (OIE) bestimmt wird, um insbesondere
die weltweite Entwicklung auf dem Gebiet der Blauzungenkrankheit beur-
teilen zu können.
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ANHANG III

MINDESTKRITERIEN FÜR KRISENPLÄNE

Die Krisenpläne müssen mindestens folgenden Kriterien genügen:

1. Einrichtung eines Krisenzentrums auf nationaler Ebene, das alle
Bekämpfungsmaßnahmen in dem betreffenden Mitgliedstaat koordiniert.

2. Auflistung der örtlichen Seuchenbekämpfungszentren, die über Einrich-
tungen zur lokalen Koordinierung der Überwachungsmaßnahmen verfügen.

3. Ausführliche Angaben über die mit der Seuchenbekämpfung befassten
Personen, ihre Qualifikationen und Zuständigkeiten.

4. Schnelle Kontaktaufnahme der örtlichen Seuchenbekämpfungszentren mit
direkt oder indirekt von einem Seuchenausbruch betroffenen Personen/Orga-
nisationen.

5. Verfügbarkeit der zur sachgerechten Seuchenbekämpfung erforderlichen
Ausrüstungen und Materialen.

6. Genaue Anweisungen zu den Maßnahmen, einschließlich der Arten der
Beseitigung der Tierkörper, die bei Seuchen- oder Ansteckungsverdacht
und -bestätigung zu treffen sind.

7. Aufstellung von Aus- und Fortbildungsprogrammen zur Pflege und Vertie-
fung praktischer und verwaltungstechnischer Verfahrenskenntnisse.

8. Möglichkeit der Tierkörperuntersuchungen und der entsprechenden serologi-
schen, histologischen und sonstigen Untersuchungen und der
Schnelldiagnose in Diagnoselaboratorien (dazu ist die Regelung der
schnellen Beförderung von Probematerial erforderlich).

9. Angaben über die bei Wiedereinführung der Notimpfung voraussichtlich
erforderliche Impfstoffmenge für die Blauzungenkrankheit-Impfung.

10. Gewähr der zur Durchführung der Krisenpläne erforderlichen gesetzlichen
Grundlage.
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